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Innls IuSs SeXUS“ eleg Ni in
n angeführten Stelen hei —aſſen, zumal 85 e mil  5t: „nis 10

rOprii sacerdotis 0b aliquam rationabilem Causam ad tem us ab
jus perceptione duxerit abstinendum?“ Uebrigens gibt der Verfaſſer ſelbſt

4*daß das ſiebente Lebensjahr nicht immer eine ſtrikte EL und Kom⸗nionp
alls vorhanden iſt

mit ſich bringe, auch ein hinreichender VernunftgebrauchenfDer Hauptwert de vorliegenden Werkchens cheint mir im zweitenile zu liegen. Die dort angeführten pädagogiſchen Richtlinien, die 0alen Erwägungen und Erfahrungen aus vielſeitiger Praxis ſind überaus
wer voll. 60  eder, der dieſelben lieſt, wird ein begeiſterter nhänger der Frühmmunion verden Auch der damit verbundenen Schwierigkeiten irdedacht und eine vollgültige Löſung geboten Wir können Dr afens Werkllen, die mit Kindererziehung ſich efaſſen, auf das wärmſte empfehlen
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n Deutſchland und Oeſterreich ſoll das Verbrechen das kei
mende Leben ſtraflos Tklärt werden. Die ſozialiſtiſche Partei ſetzt ſi

inöffentlichen Vertretungskörpern dafür ein, der „Bund Mutter⸗chaftszwang“ entfaltet eine rührige Werbetätigkeit für dieſes Ziel, die ganzeozialiſtiſche und ein Teil der freiſinnigen Preſſe verbreitet ie Idee V den

iteſten Volkskreiſen. Videant consules! Unſer Volk geht jenem AbgrunIn dem ds alte Heidentum geendet hat Die vorliegende S  II  eineervorragenden Fachmannes auf biblogiſchem Gehbiete wird allen, die be
rufen ind unſer Volk vor der tiefſten ma ſittlichen Verfalles 3 be

ahren, wertvolles Material und klare Grundſätze bieten. Sie ird auchſolche, die nicht von den Grundſätzen der chriſtlicherch ihre vornehme Sachlichkeit tiefen Eindruck machen Moral ausgehen,
inz. Dir Groſam.

neue Ordensrecht. Von B. Fr Rafael M Sta dtmüll 5.
E der Theologie N enlo, Holland Dülmen 1.

919, Laumannſche Buchhandlung. 6.50 geb 1
Die Kenntnis und Ausführung der die Ordensleute angehenden Ver⸗

Üügungen des eiligen Stuhles fördern und hiebei den praktiſchen Be⸗
Tfniſſen der Ordensleute beiderlei Geſchlechtes u dienen, hat P. Stadt
ler eine ſyſtemati geordnete ammlung ller für die Ordensleutein Betracht kommenden Vorſchriften des Geſetzbuches er  13  E ver⸗

an taltet. Er 0Q  aher nicht nur (im Hauptteil) das eigentliche Ordens⸗echt berückſichtigt, ſondern aus den drei erſten Büchern des CoOodex 1ur. Can.Afgenommen, was für die meiſten männlichen Ordensgenoſſenſchaften von
Wichtigkeit iſt (2 aupttei I  1 Vereinsrecht und Bücherverbot,Kirchen und

ottesdienſt, Seelſorge (Predigtamt, Bußſakrament, Arrſeeorge und Miſſionen), die kirchlichen Weihen Ziemlich ausführlich iſt dann
m 3 aupttei die irchliche Rechtspflege dargeſtellt (Gerichtsverfahren,trafrecht und Strafbeſtimmungen) und Schluſſe das gſte ber* elig und Heiligſprechungsverfahren angefügt. Auf erklärende An⸗

merkungen hat der Autor verzichtet, „da hiefür keinerlei nennenswerte
wiſſenſchaftliche Vorarbeiten vorlagen“, und ſich begnügt, die

* etzesbeſtimmungen (Canones) gut deutſch wiede ugeben. rchlichen
Bei der Darſtellung des eigentlichen Ordensre tes iſt der Autor icht

E Einteilung des odex gefolgt. Wir wollen mit dem utor nicht rechten,
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ob die Anordnung de kirchlichen Geſetzbuches nicht vorzuziehen ware  X

tadtmüller wollte jedo nicht ein Lehrbuch reiben, ondern „eine
Tiſeſung für die Ordensgemeinde und zuglei em Leſe⸗ und Studier⸗
buch für die private Vertie —2

Was dieſes Buch für die Ordensleute deutſcher Zunge wertvoll macht,
iſt die getreue und doch gut eutſche, zuweilen verkürzte Ueberſetzung der
CanoOneSs mit genauer Quellenangabe und äufigen Verweiſen auf andere
Stellen, ergänzt durch Ein reichhaltiges Stichwörterverzeichnis und eimn Ver⸗
zeichnis aller Canones, die im Buche 2 ind Wer ſelbſt ſich damit
5 hatte, den lateiniſchen Geſetzestex m unſere Sprache 1 über⸗
tragen, ann die mühſame Arbeit ätzen, die der Ueberſetzer u leiſten
E Beſonders ſei anerkannt, daß Ee  re War, alle nicht notwendi
Fremdwörter vermeiden und auch die bisher mn eu  en Kirchenrechts
Lehrbüchern heimiſchen techniſchen Us gut deutſch wiederzugeben,

Potestas Ordinaria Vel delegata „Am Amt Aftende (amtliche)
oder übertragene efugnis“; abbates nullius Ee  E nit emner Art
Diözeſe“; 11 N iuris „ſolange die Rechtslage zweifelha bleibt“;
In dubio facti „iſt die Sachlage unklar“: postulatio „bittweiſer
Wahlvor  ag“ TECUUT SUS In suspensivo „Urteilshemmende Berufung“;
rite dispositus m der erforderlichen Herzensverfaſſung“; directe VEeI
indirecte „geradewegs oder auf Umwegen“. Daß nicht alle neugebildeten
Ausdrücke jedem efallen werden, iſt unvermeidlich. Es ird emem em⸗
zelnen Ueberſetzer kaum nöglich ein, m allem das Richtigſte u treffen.
So gibt Stadtmüller quasi domieilium wieder mit „ſo gut Wie ſtändiger
Wohnort“, während andere vorziehen: „Uuneigentlicher Wohnſitz“ Depositio
überträgt EL „Kaltſtellung im geiſtlichen mten, Are nicht b⸗
tzun 9*⁴ oder „Amtsentſetzung“, wie degradatio „Aus toßung“ oder

„Standesentſetzung“? Moniales mn bei Stadtmüller Eets „ſtreng ab⸗
geſchloſſene Kloſterfrauen“; Wwarum nich „Nonne“? Inquisitus ird ber⸗
etzt „im Glauben verdächtig“; die im Vatikan edruckte „bevollmächtigte
Ueberſetzung („Die kirchliche Geſetzgebung bezüglich der nicht prieſterlichen
klöſterlichen Genoſſenſchaften.“ Vatikani Druckerei, Rom hat da
für „in eme gerichtliche Unterſuchung verwickelt“ Integre Stadtmüller
„mit Gewiſſenhaftigkeit“, Vat. „in threr anzhei . Agendi rati
müller „Entwicklung“, Vat „Aufführung Viridaria Stadtmüller
„Binnenhöfe“, Vat. „Ziergärten  * (Borti „Nutzgärten“). Für die überaus
ſorgfältige Arbeit des Stadtmüller zeug auch der Umſtand, daß nur
ganz wenige Verſehen (Druckfehler) ſich en Bemerkt ſei, daß 504

bei höheren In ein eL von Jahren fordert, nicht bei Haus
oberen Nach dem Kommentar von Vermeerſch und Creuſen
(Summa novi juris Cal. commentariis AucCta Mecheln, De  saln
iſt für direkte Verletzung des Beichtſiegels der „dem AP ganz beſonders
vorbehaltene Kirchenbann“ nich 8.5 ſon Ern („manet“, 2369,
Cf. Cal. 2217, 2 Ordinarius Originis muß nicht immer der „Biſchof des
Geburtsortes“ ſein

5 nach CAIN iſt OCUS Originis der Ort, der ater
des Kindes bei deſſen Geburt ſeinen Wohnſitz omizi hatte Der ohn
ſitz, den das Kirchenrecht verlangt, ällt auch nicht zuſammen mit der eimats⸗
berechtigung des bürgerli Geſetzes; der Ausdruck „beheimatet“ Are
er mißverſtändlich, 10 irreführend, nicht hinzugefüg würde wie

Stadtmüller auch Ut) „in Diözeſe“ oder „im mumne des Kirchen⸗
rechtes“.

Das Buch Sta bleiht eme recht dankenswerte eiſtung
und eime willkommene Gabe für alle Ordensleute eu unge
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